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Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Oltingen beschliesst gestützt auf $ 7 Absatz 3 des
Strassengese2es vom 24. März 1986 ":

A Allgemeine Bestimmungen

S 1 lnhalt

Das Reglement enthält Bestimmungen über die Planung und Projektierung, den Bau, den Unterhalt, die
Finanzierung, die Verwaltung und Benützung der Verkehrsanlagen, über den Landerwerb sowie über die
Beziehung zu den angrenzenden Grundstücken.

S2 . Geltungsbereich2)

1 
Das Reglement gilt für die Erstellung neuer, für die Anderung bestehender sowie für den Unterhalt

sämtlicher Verkehrsanlagen, die im Eigentum der Gemeinde stehen oder über Dienstbarkeitsregelungen
von der Öffentlichkeit benützt werden. ')

2 Als Verkehrsanlagen gelten alle Anlagen innerhalb des Gemeindegebietes, die dem rollenden und ru-
henden Fahzeug- und Zweiradverkehr sowie dem Fussgängerverkehr dienen o) . Dazu gehören insbe-
sondere Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege 5) sowie otfentticn begeh-
und befahrbare Feldwege; ebenso die Nebenanlagen wie öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen,
Plätze, Ein mündungen, WendepläEe.

3 lnnerhalb des Waldareals sind die kantonale Waldgesetzgebung sowie die Waldentwicklungsplanung
2000 für das Forstrevier Ergolzquelle massgebend.

a Ausserhalb des Siedlungsgebietes sind die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung über die Land-
wirtschaft zu berücksichtigen.

S 3 Organisation

Das Strassenwesen untersteht dem Gemeinderat.

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

')Gs 29.252; scs 430

2) Der Geltungsbereich umfasst insbesondere auch Sfrassenan-
lagen, die im Rahmen einer Baulandumlegung erdellt werden
(SS 55 fi des Raumplanungs- und Baugeseb,es vom
8. Januar 1998 = RBG). Zwar enthält die in der kantonalen
Raumplanungs- und Baugesfugebung geregelte Baulandum-
legung eigene Bestimmungen über die Flädtenaus*heidung
für den Gemeinbedart und deren Finanzierung (S 65 RBG; SS
33, 34 und 35 der Verordnung wm 27. Oktober 1998 zum RBG
= RBV => wird wn den Organen der Baulandumlegungsge-
nossen*haft durchgeführt, $ 6t RBG); nicht hingegen über die
Finanzierung und Refinanzierung der Baukosten. Für Leatercs
spwie für die Projel<tierung und Realisiarung gelten auch für
Erschliessungen im Rahmen einer Baulandumlegung uneinge-
schränkt die Bestimmungen dieses Reg/ementes.

3) Darunter falten etwa Ve*ehrsanlagen, die im Rahmen der
sog. Se/Ösfersch/iessung erstellt wurden (srbhe $ I und $ 15
Absatz 2 Slrassenreglernenf = SR).

a) Damit werden sämttiche Gemeindestras.sn gemäss $ 6 des
SfrassengeseEesvom 24. Mäa 1986 (Sfnac) erfassf.

s) Aus der Bestimmung ergibt srbh, dass der öftliche Geltungs-
berelch das ganze Gemeindegebiet - mltunter also auch das
Waldareal - edasst Entsprcchend gelangen das Dekret vom 6.
Dezember 1993 über den Regionalplan Fuss- und Wandetwe-
ge (RP-FWD) und die sieh danuf abstüEende Verordnung vom
8. Februar 1994 (RP-FW zur Anwendung.
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S 4 Definitionen

t Ats Neuanlage gilt:
a. die erstmalige Erstellung von Verkehrsanlagen gemäss Bau- und Strassenlinienplan u)inkl. Stras-

senkoffer, Belag, Randabschlüsse, Strassenentwässerung, Beleuchtung;
b. derAusbau von vorbestandenen Fahr- und Fusswegen zu Verkehrsanlagen gemäss Bau- und

Strassenlinienplan.

' Als Korrektionen gelten:
a. bauliche Anderungen und Korrekturen an bestehenden, nach Bau- und Strassenlinienplan erstellten

Verkehrsanlagen;
b. nachträgliche Ergänzungen und Verbreiterungen an Verkehrsanlagen die als Neuanlage erstellt wur-

den.

3 Als betrieblicher und baulicher Strassenunterhalt gelten:
a. die lnstandstellung einer bestehenden Verkehrsanlage in den Zustand des letzten Ausbaugrades;
b. bauliche Aufwendungen zur Erhaltung der Strassenanlagen (inkl. Belag, Kunstbauten und techni-

sche Einrichtungen);
c. Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Sicherheit der Verkehrsanlagen

(inkl. Reinigung).

B Planung und Finanzierung

S 5 Strassennetsplan

1 Der Strassennetzplan legt in groben Zügen das öffentliche Strassennetz sowie die Fuss-, Wander- und
Radwegnetze fest und hält die zukünftigen Verkehrsflächen von Überbauungen frei. Er bezeichnet die
Funktion der Strassen und ist massgebend für die Bau- und Strassenlinienpläne /).

2 Zweck,lnhalt, Rechtswirkungen und das Erlassverfahren richten sich nach den Bestimmungen der
Raumplanungs- und Baugesetzgebung o).

3 Kantonsstrassen oder kantonale Anlagen des öffentlichen Verkehrs sind übersichts- und orientierungs-
halber in den Strassennetzplan aufzunehmen.

a Der Strassennetzplan klassiert die kommunalen Strassen und Wege nach Typen und Funktionen und
legt den jeweiligen Ausbaustandard fest e).

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

6) Bau- und Strassentinienpläne stüEen sich in der Regel auf
Strassennebpläne ab. Wo dies der Fall ist, sind sie vom Ge-
meinderat zu erlassen; andernfalls ist die Legislative dafür zu-
ständrg S 35 RBG).

7) 
s 34 Absa? 1 RBG,

ausserhalb Siedlungsgebiel isf das BundesgeseE über die
Landwirtschafr zu berücksichtigen.

") Siehe SS tZ, 34 und 77 RBG tuteilung einer Baubewilligung
im Bercich einer geplanten Sfrasse siehe $ 34 Abs.2 RBG

Strassenreglement Oltingen
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S 6 Bau- und Strassenlinienplan

' Bau- und Strassenlinienpläne konkretisieren die im Strassennetzplan vorgesehenen Verkehrsflächen,
legen die Feinerschliessung für neue Überbauungen festrnd bestimmen im weiteren den Abstand, den
die Bauten von den Vprkehrsflächen einzuhalten haben '"'. lnsbesondere wird festgelegt:

a. die genaue Lage und Bezeichnung der bestehenden und der neu anzulegenden Strassen, Wege,
Plä%e, Parkierungsanlagen und Nebenanlagen;

b. in schwierigem Gelände die Höhenangaben der projektierten Verkehrsanlagen mindestens im Län-
genprofil, bei besonderen Verhältnissen auch im Querprofil;

c. auf die örtlichen Verhältnisse, das Ortsbild und die Erfordernisse des Verkehrs abgestimmte Bauab-
stände mit entsprechender Vermassung (Baulinien).

t Weiteres wie insbesondere das Verfahren über den Erlass der Bau- und Strassenlinienpläne richtet sich
nach den Bestimmungen der Raumplanungs- und Baugesetzgebung 11).

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

10) 
S gs Absatz 1 RBG

11) $S 31 , 32 und 35 Absätze 2-4 RBG,

$ 35 Abs. 3 RBG; Bau- und Sfrassen/rnienpläne, die sich auf
einen kommunalen Slrassennetzplan abstützen, werden vom
Gemeinderat erlassen.

t') Strassen bedüien von Bundesrechts wegen dann einer
Baubewilligung im Sinne der Artikel 22 ff. RPG, wenn sie sich
nicht auf eine Nutzungsplanung (in der Regel Ersch/lessungs-
planung) abzustützen vermögen. Dies gilt insbesondere auch
für forstliche Waldstrassen und Maschinenwege (vgl. Bundes'
gerichtsentscheid = BGE 116 lb 314); in diesen Fällen gelangl
allerdings das in der Waldgesetzgebung vorgesehene Bewilli-
gungsvertahren zur Anwendungr ($ 5 des kantonalen Waldge-
setzes vom 11. Juni 7998; $$ 14 ff. der kantonalen Waldver-
ordnung vom 22. Dezember 1998). Als potentiell baubewilli-
gungspflichtige Slrassen kommen letztlich nur noch Privatstras-
sen in Frage.

t3) tm Regelfall liegen Projektierung, Realisierung und Finanzie-
rung eines Strassenprojektes beim Gemeinwesen; bei der \or-
finanzierung" mit Ausnahme der Proiektfinanzierung ebenfalls.
Einzig bei der 'Se/bsterscfr/iessung" werden Proiektierung (mit
dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Gemeinwesen)
Realisierung und Finanzierung von privater Seite vorgenom-
men.

tn) Die fristgercchte Ersch/iess ung knüpfr an Artikel 15 des Bun-
desgesefzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG)
an. Danach sind Bauzonen so auszuscheiden, wie sie voraus-
sichtlich inneft 15 Jahren benötigt werden und auch ersch/os-
sen werden können.

,u) 
S 20 RBV

16)GestüEt auf $ 85 Buchstabe a RBG wird die Genehmigungs-
kompetenz dem Gemeinderat übertragen.

17) Die Bestimmung gibt inhalttich Artikel 19 Absatz 3 RPG wie-
der. Die Vofünanzierung und die Se/bsfersch/lessung sind ln'
strumente, zu welchen die Grundeigentümer greifen, nicht aber
veryflichtet werden können (siehe auch $ 8a und $ 85 RBG).

tt) Diese Bestimmung trifft in erster Linie auf die ordentliche Er-
schlressung zu; zu den "Finanzierungsspezialitäten" der aus-
serordentlichen Ersch/lessungsarfen wie der Vorfinanzierung
und der Selbstersch/iessung stehe $ 84 und $ 85 RBG. Es ver-
stehl srbh von se/bsf, dass der Gemeinderat der Legislative mit
der Kreditvorlage ebenfalls das Bauproiekt mit dem Kostenvor-
anschlag präsentieft.

S7 BaubewilligungspflichtigeStrassen

Einer Baubewilligung bedürfen Strassen, die sich nicht auf einen Bau- und Strassenlinienplan abzustüt-
zen vermögen u;d n-icht im Zusammenhang mit einem Baugesuch stehen 12) 

.

S 8 Vorfinanzierung und Selbsterschliessung 13)

Werden Bauzonen nicht fristgerecht 1a) grschlossen oder werden im Rahmen von Erschliessungspro-
grammen Etappierungen vorgesehen'"), können Grundeigentümerinnen.und Grundeigentümer ihr Land

nach eigenen Projekten, welche vom Gemeinderat zu genehmigen sind 'o' , selber erschliessen (Selbst-

erschliessung) oder die durch die Gemeinde erstellte Erschliessung selber bevorschussen (Vorfinanzie-

rung) 17) 
.

S I Kreditbeschluss

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Kreditbeschluss '8)
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C Projektrealisierung (Voraussetzungen)

l. Bauprojekt - Verfahrensarten - lnformation

S 10 Bauprojekt

1 Das Bauprojekt basiert auf dem Bau- und Strassenlinienplan und legt für die projektierten Verkehrsan-
lagen die genaue Lage, Abmessungen und Höhenlage fest.

2 
Es enthält Angaben zu Gefällsverhältnissen, zu Geländeanpassungen an angrenzende Grundstücke,

zur Entwässerung, zur Beleuchtung, zu den Baumaterialien, zum Umgang und zur Art von Gestaltungs-
massnahmen, zu Verkehrsberuhigungsanlagen, zur Bepflanzung und zu Nebenanlagen.

3 Zum Bauprojekt gehören der Landerwerbsplan, der Kostenvoranschlag, der Beitragsperimeterplan, die
Kostenverteiltabelle mit den provisorischen Beiträgen.

a Bauprojekte mit Kreditvorlage sind von der Gemeindeversammlung zu beschliessen.

S 11 Landerwerbsarten

Die für den Bau oder die Korrektion kommunaler Verkehrsanlagen und deren Nebenanlagen erforderli-
chen Landflächen und Rechte werden entweder im freihändigen Landerwerb, im Landumlegungs-'"/,
Quartierplan-'0) oder E ntei gnu n gsverfahren 21 ) enrrorben.

S12 Orientierungsversammlung

Liegt das Bauprojekt vor, lädt der Gemeinderat die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer zu einer Versammlung gin, an der über die Landenverbs- , die voraussichtlichen Baukosten und
Beitragshöhen orientiert wird"t .

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

to) Baulandumlegung => SS 55 ff. RBG: Bodenveöesserungs-
massnahmen => S 25 des Landwirtvhattsgeseäes Base/-
Landschaft vom 8. Januar 1998 (LGBL).

20) Für Erschliessungen im Rahmen der Quartierplanung gelten
sinngernäss die Bestimmungen t)ber die Baulandumlegung ($
37 Absa? t, SS 40 und 45 RBG).

zt) 
5 38 ff. EntG; tnfolge des komplexen enteignungsrechttichen

Vertahrens wird nachstehend nicht einfach auf die entspre-
chenden Bestimmungen des EnteignungsgeseEes hingewie-
sen, sondem das Vertahren hinsichtlich Planauflage, Lander-
werb und provisoischer Beitragsvertügung in den Grundzügen
i m Reglement fesfgeschnbben.

22) Ein solches Voruertahren sieht weder das RBG noch das
EntG vor. Die Praxis hat aber gezeigt, dass stbh dieses Vorge-
hen als sinnvoll erueist.

Strassenreglement Oltingen Seite 4



ll. Planauflageverfahren nach Enteignungsrecht

S 13 Auflageverfahren / Abgekürztes Verfahren

1 Bei Proiekten, welche durch die Gemeinde durchgeführt werden sollen, ist nach Anordnung des Ge-
meinderätes 231entweder das Planauflageverfahrei to)od"r das abgeküzte Verfahren ")dr-ichzuführen.

2 Darauf kann vezichlgt werden, wenn alle betroffenen Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen 'u)
schriftlich zustimmen 27) 

.

S 14 Plangenehmigung

1 Die betroffenen Grundeigentümer.und Grundeigentümerinnen können gegen die lnanspruchnahme ih-
res Grundeigentums beim Gemeinilerat schriftlic-h und begründet Einspäcie erheben 28)'.

2 Nach Erledigung allfälliger Einsprachen oder bei einem Verzicht der Grundeigentümer und Grundeigen-
tümerinnen auf die Durchführung des Auflageverfahrens erteilt der Gemeinderat die Plangenehmigung
29130)

3 Dagegen können f,lq,ein.Or".henden innert zehn Tagen nach der Mitteilung beim Regierungsrat Be-
schwerde erheben o"'

Landerwerb - Entschädigung tt)

S 15 Regel und Ausnahme

t Die Gemeinde hat für die Verkehrsanlagen die notwendigen Landflächen zu Eigentum zu erwerben.

2 Ausnahmsweise können die Rechte für die öffentliche Benützung von privatem Grundeigentum durch
Dienstbarkeitseintragungen im Grundbuch geregelt werden.

Kommentar / Hinweise (edäuternder Teil zum Reglement)

23) 
S 43 Absa? 1 EntG; dabei ist davon auszugehen, dass der

Gemeinde das Enteignungvechf bereits gewährt wude ($ 77
AbsaEl RBG).
21) 

S 40 EntG Planauftage und Einsprachen, AuflageuntertagBn
siehe auch S 10 SR (Bauprojekl)
,u) g 41 EntG

'u) Zu den betroffenen Grundeigentümem und Grundeigentüme-
rinnen innerhalb des ausgeschledenen Perimeters sind in die-
sm Vertahrensstadium auch die von der Entelgnung nicht un-
mittelbar betroffenen Hinteranlieger zu zählen, sowefi sle an
den Landeruveöskosfen der Gemeinde paftizipieren (siehe $$
26ff sR).
27) 

5 44 Absatz I EntG

'u) Während 30 Tagen beim Planauflagevefiahrcn (S 40 Absatz
3 EntG); währcnd 10 Tagen beim abgeküEten Vertahren (S 41
AbsaE 2 EntG).

'o) Dies ist frühestens nach Ablauf der Auflage- und Einspra-
chefrist wn 30 Tagen im Planauflagevertahren (S 40 Absa? 3
EntG) bmv. nach Ablauf der lO-tägigen Einsprachefrist im ver-
ktlaten Vertahren (S 41 AbsaE 2 EntG) der Fall.
e Den rechtskräftigen Absch/uss des Plangenehmigungsver-
fahrens hat der Gemeinderat dem Präsidenten des Enteig-
nungsgeichtes zur Kenntnis zu geben ($ 43 AbsaE 3 EntG).

t') 
543Absa?2EntG

") Gemäss g 96 Absafz 2 EntG kann der Gemeinderat im Rah-
men der Planauflage bereits eine provisorische Beitragsvertü-
gung erüfrnen, die beim Enteignungqeicht angefochten wer-
den kann. ln diesm Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass die Anfechtung gegen die definitiw Beitragsvedügung
bzrtr. gegen die entsprechende Rechnungsstellung aber auch
noch später, d.h. inneft 10 Tagen nach Erhalt möglich,st (S 96
Absa?2Satz2EntG).

q Notwendige Voraus*tzung: Das Plangenahmigungsvertah-
ren des Bauprojekts muss rechtskräftig abgeschlossen sei'h
(st'ette $$ 13,14 SRl. Damit ist fedgestellt, dass das Bauprojekt
dem Bau- und Strassnlinienplan (siehe $ 6 SR) entspnbhf;
ebenso steht der Umfang der enteignungsmässigen lnan-
spruchnahme fest. Der Aösch/uss des Plangenehmigungsrer-
fahrens hat der Gemeinderat dem Präsidenten des Enteig.
nungqerichtes anzuzeigen (siehe q) 

.
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S 16 Freihändiger Landerwerb

Der freihändige Landerwerb und die Entschädigungsregelung basieren auf einer schriftlichen Vereinba-
rung 'o) , welche zwischen der von der Enteignung unmittelbar betroffenen Grundeigentümerschaft 35) und
dem enteignenden Gemeinwesen abzuschliessen ist.

S 17 Einleitung des Entschädigungsverfahrens

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

t') Entgegen der Praxis des Enteignungsgerichtes, wäre eine
solche Vereinbarung ($ 44 EntG) durch das Enteignungsgedcht
genehmigungsbedUrfrig ($$ 68 Absalz 2 und 79 EntG; Weibel,
S. 9 und 20 ff.).

35) exkl. Hinteranlieger

q 
Ohne das Feststehen derLandentschädigung, kann nicht

enteignet werden. Allenfalls kommt eine vorzeitige Besitzein-
weisung in Frage ($ 28 EntG). Dies deshalb, weil ja nur noch
die Entschädigung und nicht mehr die grundsäEliche lnan-
spruchnahme in Frage steht; leäeres isf bereifs durch die
rechtskräftige Pl angeneh migung entsch ieden.

37) Die Begründung hiertür fiegt dain, dass im Enteignungsver-
fahren der GrundsaE der vollen Entschädigung (g 17 EntG)
zum Tragen kommt. Soweit die gerichtliche Festsehung der
Entschädigung höher festgereEt wird, als die durch Vercinba-
rung erzielte, muss die tiefere Entschädigung folglich ange-
passt werden, da sie eben nicht einer vollen Entschädigung
entspricht. Dabei ist unerheblich, dass derjenige, der die Ent-
schädigung geichtlich feststellen /ässf, das Prozessrisiko trägt
und demzufolge die höhere Entschädigung nicht exklusiv be-
anspruchen kann. Denn nach S 71 EntG sind die Vertahrens-
und in der Regel auch die Parteikosten unabhängig vom Ver-
fahrensausgang vom enteignenden Gemeinwesen zu tragen.

s/ 
5 33 Absalz 3 SlraG

'o) Fiir vorbercitende Handlungen (g 15 EntG) und im Falle der
wrzeitigen Besitzeinweisung ($ 28 EntG) können zu enteig-
nende Grundstücke ausnahmsweise schon vor der Bezahlung
der Entschädigung in Anspruch genommen werden.

Kann das Land nicht freihändig erworben werden, leitet die Gemeinde beim Enteignungsgericht das ent-
eignungsrechtliche Entschädigungsverfahren ein 36) 

.

S 18 Entscheid des Enteignungsgerichts

t Kann vor dem Enteignungsgericht keine Einigung erzielt werden, wird die Entschädigungshöhe gericht-
lich festgelegt.

2 Der gerichtlich festgelegte Landerwerbspreis gilt bei gleicher Landqualität auch für diejenigen Grundei-
gentümer und Grundeigentümerinnen, die ihr Land freihändig veräussert haben; jed^o_ch nur, falls die ge-
richtlich bestimmte Entschädigung höher ist als die durch Vereinbarung festgelegte "".

D Bau, Ausbau und Korrektion

S f 9 Zuständigkeit

t Für den Bau, den Ausbau und die Korrektion öffentlicher Verkehrsanlagen ist die Gemeinde zuständig.

2 Die Kosten von Strassenanpassunge_rl. für Zufahrten, Zugänge und Einmündungen gehen zu Lasten der
öffentlichen und privaten Verursacher'o).

S 20 Baubeginn

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn allfällige Einsprachen gegen das Projekt grledigt,
der Landerwerb und allfällig vorübergehend zu beanspruchendes Areal sowie die Finanzierung "rgesi-
chert sind.
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S 21 Werkleitungen

1 Die Werkleitungen sind zusammen mit dem Bau der Verkehrsanlagen zu erstellen oder zu verlegen.

2 Das Verlegen bzw. Erstellen von Werkleitungen richtet sich nach den Bestimmungen der kantonalen
Strassengeietzgebung ao) 

.

t Die Gemeinde stellt sicher, dass die Einmessungen von Werkleitungen für den kommunalen Leitungs-
kataster al) rechtzeitig und vorschriftsgemäss erfolgen.

S 22 Anpassungsarbeiten/ lnstandstellung

1 Werden durch den Bau von öffentlichen Verkehrsanlagen angrenzende Parzellen in Mitleidenschaft ge-
zogen, trägt die Gemeinde die lnstandstellungskosten.

2 Einrichtungen wie Gartenzäune, Treppen, Vorplätze etc. sind in möglichst gleicher Güte zu ersetzen.

3 Verlangt die angrenzende Grundeigentümerschaft Verbesserungen, trägt sie die Mehrkosten.

E Unterhalt und Winterdienst

S 23 Zuständigkeit

Die Gemeinde sorgt für den baulichen und betrieblichen Unterhalt ihrer Verkehrsanlagen nach Massgabe
der kantonalen Strassengesetzgebung o2) 

.

S 24 Winterdienst

' Für den Winterdienst gelten die Bestimmungen der kantonalen Strassengesetzgebung a3).

2 lnnerhalb des Siedlungsgebietes wird in der Regel ein beschränkter Winterdienst durchgeführt.

3 Auf privaten Zufahrten, Zugängen und Plätzen sowie auf Privatstrassen ist der Winterdienst, soweit mit
der Gemeinde nichts anderes vereinbart ist, Sache der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer.

Kommentar / Hinweise (erläuternder Teil zum Reglement)

oo) Siehe insbesondere Bestimmungen zur Bewilligungs- und
Gebührcnpflicht ftir das Verlagen von Werkleitungen sowie zum
Leitungskataster ($ 26 AbsäEe 3 und 6 StraG)

o') Verordnung vom 27, Apfl 1993 über den Leitungskataster
(Sysfematische Geselzessarnm/ung = 565 489. 1 1 )

42) g 27 ff. strac

13) 
S 30 StraG, wobei die Gemeinden auch weiteryehende Be-

stimmungen erlassen können. Es stehf den Gemeinden ge-
mäss $ 30 Absa? 3 StraG auch frei, ob sie die Schneeräumung
und Glatteisbekämpfung auf den Troftoirs den Anstössem
übefuinden wollen. Es bleibt ihnen zudem vorbehalten, über
den Einsatz von Taumitteln (Salze) weitere Vorschriften zu er-
/assen.
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S 25 Beleuchtung

1 Der Gemeinderat sorgt für Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsanlagen.

2 Die Kosten trägt die Gemeinde.

F Vorteilsausgleich

S 26 Kostentragung

1 Die Kosten einer öffentlichen Verkehrsanlage beinhalten alle Aufwändungen für Neuanlagen, Ausbauten
aa)und Korrektionen o5) 

und sind getrennt nach Landerwerbs- und Baukosten auszuweisen.

2 Sie sind von der Gemeinde und der betroffenen Grundeigentümerschaft, deren Grundstücke durch den
Bau der Verkehrsanlage Vorteile erlangen, zu lragena6taT)l

t Die Strassenunterhaltskosten o8) werden alleine von der Gemeinde getragen ot). Sie beinhalten alle Auf-
wändungen für die dauernde Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit "').

S 27 Landerwerbskosten

Zu den Landerwerbskosten zählen die

a. Entschädigungen für den Landenrverb,

b. Minderwert- und lnkonvenienzentschädigungen 51),

c. Vermessungs- und Vermarkungskosten 52) sowie

d. die Grundbuchgebühren und Enteignungskosten 53)

Kommentar / Hinweise (erläuternder Teil zum Reglement)

oo) siehe g 4 sR (Definitionen)

'u' siehe g 4 sR (Definitionen)
ou) 

Das Bundesrecht und das kantonale Recht (Attiket 1g RPG,
$ 32 Äbsatz 3 StraG) sehen vor, dass die Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümer Beiträge an die Erschliessung zu
leisten haben. Für die Erschliessung von Wohnbauland verlan-
gen das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom
4. Oktober 1974 (WEG; Systemafrsche Rechtssammlung des
Bundes = SR 843) und die dazugehörende Verordnung vom
30. November 1981 (VWEG; SR 843. 1), dass Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer mindestens 30 % der Kosten
der Groberschllessung und mindestens 70 % der Kosten der
Feinerschliessung zu tragen haben (Artikel 6 WEG und Aftikel
1\/WEG).
n') 

Bei der gewähtten Abgabearl handett es slch um Erschties-
sungsbeiträge, genau genommen um Vorteilsbeiträge (SS 90 17

EntG). Mit einer solchen Abgabe soll der wirtschaftliche Son-
dervorteil abgegolten werden, der den Grundeigentümem mit
der Erschliessung ihres Landes erwächst. Im Gegensatz zu
Erschllessungsgebühren - eine andere denkbare Abgabeart -
kö n n e n Erscf,/iessungs b e iträge b e re its e rh o be n we rde n, we n n
die betroffenen Grundeigentümer die blosse Möglichkeit zum
iAnsch/uss" ihrer Panelle an das Werk haben, zum Zeitpunkt
der Groberschllessung - bei der Fertigstellung des Unterneh-
mens, $ 92 Absatz 1 EntG - also (vgl. Artikel 4 WEG).
ou)Sietreg4Äbs.4SR

ne) Aufgrund von g 36 Aösatz 2 StraG haben die Gemeinden die
Kompetenz, die U nte rh a ltskosten ( ante i lsmässrg) den betroffe-
nen Grundeigentümem weiterzugehen. Ob und inwieweit die
Gemeinden dies zu tun gedenken, liegt in ihrem politischen
Ermessen, wobei allerdings eine solche Refinanzierung recht-
lich problematisch ist. Und zwar insofern, weil die Erhebung
sog. Kausalabgaben (Gebühren) nur dann möglich ist, wenn
sle slch individuell zuordnen lassen und als Abgabe zu einer
bezogenen Leistung in einem klaren Austauschverhältnis ste-
hen und somit dem Äquivalenzprinzip Rechnung tragen. Bei der
generellen Gebührenerhebung für Unterhalts- und Emeue-
rungsarbeiten an kommunalen Verkehrsanlagen wäre dies -
mit Ausnahme reiner Wohnstrassen - n,bhf der Fall.
50) Begiff und tJmfang des tJnterhaltes richten sich nach g 27
und $ 28 StraG.
5') 

519 Absatz 1 Buchstaben b und c EntG; Forderungen müs-
sen spälesfens im enteignungsrechtlichen Vorvertahren beim
Präsidenten de s E nte ign ungsge richte s ange meldet werden (g
51 EntG).
u'r 

5 86 EnfG
53/ 

S g6 EntG
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S 28 Baukosten

1 Zu den Baukosten zählen die Aufwändungen für folgende Arbeiten und Bauteile:

a. Bau- und Strassenlinienplan

b. Planung, Projektierung und Bauleitung

c. allgemeiner Strassenbau (Unterbau, Strassenentwässerung, Drainagen, Verschleissschicht, Trottoir,
Gehbereich, Radweg etc.)

d. Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, Befestigungen etc.)

e. Verkehrsberuhigungs- und Gestaltungsmassnahmen

f. Nebenanlagen sowie Anpassungen an Anwändergrundstücke (Grünstreifen, Rabatten, Gestaltungs-
elemente, Beleuchtung etc.)

g. Signalisation und Markierung

h. Kapitalkosten

i. Rückstellungen für später gemäss dem Bauprojekt auszuführende Arbeiten (Deckbelag etc.).

2 Die Kosten nachgängig auszuführender Arbeiten (Feinbelag etc.) sind in den Baukosten mitzuberück-
sichtigen. Sie sind in der Bauabrechnung zu erfassen, auszuweisen und über die Anwänderbeiträge vor-
auszubezahlen.

S29 Beitragsperimeterplan

1 Der Beitragsperimeterplan definiert den Kreis der für die erstellte Verkehrsanlage beitragspflichtigen
Grundstücke nach Massgabe des durch die Verkehrsanlage erwachsenden Vorteils "o) .

t Die Beitragspflicht beschränkt sich auf Grundstücksflächen innerhalb der Bauzonen.

3 Die beitragspflichtigen Flächen werden folgendermassen ermittelt:

a. Anwänder s5) : Bis zu einer Bautiefe von 40 m (ab neuem Strassenrand) wird die Fläche ganz und ab
40 m zur Hälfte einbezogen to) 

.

b. Hinterlieger s7) : Die Fläche wird zur Hälfte einbezogen.

c. Grundstücke mit besonderem Vorteil: Die Fläche wird nach Massgabe des Vorteils einbezogen.

4 Bei Grundstücken, die an mehreren Verkehrsflächen liegen, ist eine doppelte Belastung auszuschlies-
sen. Bereits vorhandene Perimeterpläne angrenzenderVerkehrsanlagen sind zu berücksichtigen ""' .

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

o) Dieser im Enteignungsrecht verankerte allgemeine Grund-
salz ($S 90 tf. EntG) bedart der Präzisierung. Dabei haben sich
in der Praxis schematisiefte Regelungen herausgebildet, von
denen das *9. Perimetersystem das meist verbreitete ist. Vor-
liegend wird denn auch diess Sysfem mit einer Auqestaltung
vorgeschlagen, die sich in der Praxis bewähft hat. Es bleibt den
Gemeinden vorbehaften, andere Systerne zu wählen oder das
Perimetersystem anders auszugestalten. Dabei gilt zu beach-
ten, dass jede schematisiefte Ermittlung der Vorteilsbeiträge
immer unter dem Vofuehalt der Einzeifallprüfung nach $ 91
EntG steht, wonach die Beitragspflicht dem tatsächlich erlang-
ten Wertzuwachs zu entsprechen hat. Nur wer durch ein Un-
temehmen einen besnderen Vorteil erlangt, kann mit Vofteils-
be iträgen be I a stet we rde n.
Ahntich verhäft es sich im Falle der bloss etappenweisen Er-
stellung einer Verkehrsanlage.

Die Gemeinde ist grundsäElich frei, ob sie den Kreis der bei-
tragspflichtigen Grundeigentümer nach der Yollpeimeter-' o-
der b/oss nach der'Teilperimeter-Variante" ziehen will. ln leE-
terem Fall wetden b/oss die Grundstücke (genauer deren Ei-
gentümer) in die Beitragspflicht einbezogen, welche innerhalb
des Perimeters der realisierten Etappe liegen. Nach der Voll-
peimeter-Vaiante werden für jede realisierte Etappe alle
Grundeigenttimer innerhalb des ganzen Beitragsperimeters
beitragsmässig erfassf. Dies hat zur Konsequenz, dass ftlr ie-
de Bauetappe (entsprechend dem sukzessiven Wedzuwachs)
Beitragszahlungen zu erheben sind. Dies ist mttar die aufwen-
digere Methode, aber letztlich wohl die 'gerechteste', weil im
Unterschied zur Teilperimeter-Variante alle am Ganzen an-
teilsmässig gleich viel paftizipieren. Unabhängig von der ge-
wählten Methode ist troEdem der obgenannte Vorbehalt in $ 91
EntG zu beachten. Le?tlich bernissf sich die Beitragshöhe nach
dem durch die Ersch/iessungsanlage erlangten Vorteil. Unter
diesem Aspekt kann r'hsbesondere die Teilperimeter-Variante
zu sfossenden Ergebnissen führen (bspw. wenn die leEte Aus-
bauetappe ungleich kostengünstiger oder erheblich teurcr als
die vorangehenden realisiert wurde).

55) 
=> Grundeigenttlmer von Pazellen, die direkt an die Sfrasse

angrenzen.
q 

siehe Anhang 2

57) => Grundeigentt)mer von Panellen innerhalb des
Beitragsperimeters, die nicht an die Strasse angrenzen.

Strassenreglement Oltingen
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5 Kann nur an eine Seite der Verkehrsanlage gebaut werden, wird auf der unüberbaubaren Seite eine fik-
tive Bautiefe von 20 m in den Beitragsperimeter einbezogen. Der für diese Fläche ermittelte Betrag wird
von der Gemeinde getragen.

6 Der Gemeinderat kann die Beitragsfläche in begründeten Fällen speziell festlegen. Dabei können aus-
nahmsweise auch Grundstücke mit besonderen Vorteilen einbezogen werden, die nicht direkt an die Ver-
kehrsanlage anstossen oder ausserhalb des Bauzonenperimeters liegen.

S 30 Verteilung Landerwerbskosten

Die Landenverbskosten werden zwischen der beitragspflichtigen Grundeigentümerschaft und der Ge-
meinde folgendermassen aufgeteilt se) 

:

a. für Verkehrsflächen (inklusive Trottoirs, Parkierungsflächen
und Nebenanlagen) ) 100 % Grundeigentümer

b. für separat (nicht parallel zu Strassen) geführte Fuss-
und Wanderwege ) 100 % Gemeinde

c. für separat geführte kommunale Radwege ) 100 % Gemeinde

d. für Wandenruege ausserhalb Bauzonen ) 100 % Gemeinde

e. für landwirtschaftliche Hoferschliessung ) 100 % Grundeigentümer

S 31 Verteilung Baukosten

t Bei Neuanlagen werden die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen bzw.
Grundeigentümern und der Gemeinde folgendermassen aufgeteilt ou' 

.

a. Verkehrsflächen (inklusive Parkierungsflächen, Trottoirs und Gestaltungsmassnahmen) nach Funk-
tion gemäss Strassennetzplan

Erschliessungsstrassen ) 80 % Grundeigentümer ) 20 o/o Gemeinde

Erschliessungswege ) 90 % Grundeigentümer ) 10 Yo Gemeinde
(mit besch ränktem Fahrverkeh r)

b. Separate Fusswege; Fusswegverbindungen ohne Trottoiranlagen
und separate, nicht parallel zur Strasse geführte Wanderwege;
Wanderwegverbi ndu ngen sowie Radwege oh ne Motorfa h rzeu gverkeh r
und ohne Erschliessungsfunktion > 1O0 o/o Gemeinde

Kommentar/ Hinweise Teil zum

5e) Denkbar sind auch andere Verteilungssälze zwischen
Grundeigenttlmem und Gemeinde. Ein Vergleich zeigt, dass
die meisten Baslbieter Gemeinden die Landetwerbskosten zu
100 % an die Grundeigentümerweitergeben.

'uol Drbses Modetl geht vom herkömmtichen Ansa?. aus, wonach
die für ein konkretes Bauprojekt anfallenden Kosten auf die
betreffenden Grundeigentümer (Anwänder und Hinterlieger)
umgelegl werden. Denkbar (und rechlich zulässig) wäre auch
ein alternatives Modell, wonach pro m' erschlossenem Bauland
ein einheitlicher Erschliessungsbeitrag erhoben wüde. Dles
wilrde aber vorcussetzen, dass drb Erschliessungsgualität in
der ganzen Gemeinde etwa ähnlich ist.
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t Verteilung Baukosten Mattenweg (Neuanlage)
Die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen bzw. Grundeigentümern und der
Gemei nde werden folgendermassen aufgeteilt.

a. Verkehrsflächen (inklusive Parkierungsflächen, Trottoirs und Gestaltungsmassnahmen) nach Funk-
tion gemäss Strassennetzplan

Unbebaute Grundstücke des Mattenweges) 90 % Grundeigentümer ) 10 % Gemeinde

Bebaute Grundstücke südlich ) 50 % Grundeigentümer ) 50 % Gemeinde
des Mattenweges

3 Bei Korrektionen werden die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen Grundeigentümerinnen bzw.
Grundeigentümern und der Gemeinde folgendermassen aufgeteilt:

a. Verkehrsflächen (inklusive Parkierungsflächen, Trottoirs und Gestaltungsmassnahmen nach Funkti-
on gemäss Strassen netzplan)

Erschliessungsstrassen > 40% Grundeigentümer ) 60% Gemeinde

Erschliessungswege ) 50 o/o Grundeigentümer ) 50 % Gemeinde
(mit beschränktem Fahrverkehr)

b. Separate Fusswege; Fusswegverbindungen ohne Trottoiranlagen
und separate, nicht parallel zur Strasse geführte Wanderwege;
Wanderwegverbindungen sowie Radwege ohne Motorfahrzeugverkehr
und ohne Erschliessungsfunktion ) 100 % Gemeinde

4 Abweichungen / tandwirtschaftliche Hoferschliessungen
ln ausserordentlichen und begründeten Fällen sowie bei landwirtschaftlichen Hoferschliessungen kann^,,

der Verteiler zwischen den Grundeigentümern und dem Gemeinwesen abweichend festgelegt werden o''

S32 Kostenverteiltabelle

t Mit der Kostenverteiltabelle 62)werden die Berechnungsgrundlagen für die Kostenverteilung festgelegt
und alle beitragspflichtigen Grundstücke, die massgebenden Flächen und die entsprechenden Kosten-
beiträge aufgelistet.

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

Dies betrifft die Bebauung am Maftenweg mit Stand EGV vom
16. Dezember 2004

o') 
.... iedoch immer im Rahmen von $ 90 und $ 91 EntG.

u') Die im Zusammenhang mit dem Bauprojekt enechneten Bei-
träge (siehe $ t0 Absatz 3 SR) - diese stützen sich auf den
Kostenvoranschlag ab - haben b/oss provr'sorlschen Charakter.

Sobald für das Bauprojekt die Bauabrechnung vorliegt, ist die
Kostenverteiltabelle zu bereinigen, damit den betroffenen
Grundeigentümem und Grundeigentümeinnen die definitive
Rechnung gesfe//t werden kann ($ 34 Absatz 1 SR).
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S 33 Kostenverteilung

1 Nachdem die Gemeindeversammlung.die notwendigen Projekt- und Kreditbeschlüsse getroffen hat, legt
der Gemeinderat mit dem Bauprojekt 63)die Kostenverteilung fest 6a) 

.

t Dafür massgebend ist der Beitragsperimeterplan und die Kostenverteiltabelle.
3ln b^egründeten Fällen können mit dem Projektbeschluss besondere Kostenverteilungen getroffen wer-
den o"'.

S 34 Beitragsverfügung

t Liegen die Bauabrechnung und die Kostenverteiltabelle vor, erlässt der Gemeinderat die Beitragsverfü-
gung.

' Guthaben aus Landabtretungen, Minderwerts- und lnkonvenienzentschädigungen werden mit den Vor-
teilsbeiträgen verrechnet.

t Die Beitrage sind spätestens 66)innerhalb dreier Monate nach Zustellung der Beitragsverfügung fällig.
Die Zahlungsmodalitäten legt der Gemeinderat fest.

o ln Hartefallen kann der Gemeinderat eine ratenweise Zahlung gewähren.

S 35 Rechtsmittet 67)

t Gegen die Beitragsverfügung kann innert zehn Tagen nach Erhalt beim Enteignungsgericht Beschwer-
de erhoben werden.

'Auf der Beitragsverfügung ist auf dieses Rechtsmittel hinzuweisen 68) 
.

Kommentar / Hinweise (erläuternder Teil zum Reglement)

o') siehe g 70Äbsats 3 SR
o') Da das Projekt noch ntcht realisiert ist und dementsprechend
keine Bauabrechnung vorliegt, kann der Kostenvefteilung zu
die*m Zeitpunkt lediglich proyisonische Wrkung zukommen.
ou) Slehe auch Bauten und Anlagen mlt sta*er Verkehr*neu-
gung (S 19 Absa? 2 StraG).

@ Die Vorteilsbeitäge können frt)hestens verlangt werden,
wenn die Verkehrsanlage feftiggestellt ist (5 92 Absa? 1 EntG);
hinsichtlich freiwillige Leistung wn Vofteilsbeiträgen, gesfuIL
ches Pfandrecht und Veruirkung des Anspruches auf Vorteils-
beiträge s. S$ 93-95 EntG.

o') 
5 96 Absa? 2 EntG

68) 
5 96 Absatz 2 SaE 3 EntG
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G Verwaltung und Benutzung der Strassen

S 36 Zuständigkeit

Die Venryaltung der kommunalen Verkehrsanlagen.- mitunter die Gewährleistung für einen bestimmungs-
gemässen Gebrauch - obliegt dem Gemeinderat o'' 

.

S 37 Gemeingebrauch 70)

1 Verkehrsanlagen dürfen der Zweckbestimmung, dem Zustand sowie den örtlichen Verhältnissen ent-
sprechend durch jedermann und ohne besondere Erlaubnis im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
benützt werden.

2 Der Gemeingebrauch kann im öffentlichen lnteresse allgemein verbindlichen Einschränkungen unter-
stellt werden.

S 38 Gesteigerter Gemeingebrauch

1 Der Gemeinderat erteilt für jede Benutzung einer Verkehrsanlage, die über den Gemeingebrauch hi-
nausgeht, eine Bewilligung gegen Gebühr.

2 Der Gebührenrahmen richtet sich je nach zeitlicher und flächenmässiger Beanspruchung des öffentli-
chen Areals. Die Gebührenordnung wird durch den Gemeinderat festgelegt.

3 Das Sammeln von Unterschriften für lnitiativen, Referenden und Petitionen auf öffentlichem Areal ist
bewilligungs- und gebührenfrei; die Durchführung von Kundgebungen und Versammlungen ist gebühren-
frei.

S39 Parkierungsgebühren

1 Als gesteigerter Gemeingebrauch gelten

a. das nächtliche Dauerparkieren tl)und

b. das temporäre Parkieren 72).

2 Der Gemeinderat kann ein entsprechendes Reglement erstellen, welches durch die Einwohnergemein-
deversammlung zu beschliessen ist 73).

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

o',5 38 strac

Eine Abtretung der Kantonsstrasse (Hauptstrasso Henengasse
- Schafmattstrasse) an die Gemeinde ist im kantonalen Richt-
plan voryeehen (Landratsbesch/uss und Vemehmlassung
noch ausstehend).

to)g 39 strac

") sog. Laternengarage

'4 Die Frage, ab welcher Zeitdauer eine ParkplaEbent)Eung
auf einer öffentlichen Süasse nicht mehr als gemeinverträglich
eingestuft werden kann, sondem ars gesleigerter Gemein-
gebrauch erscheint, ist nach den konketen örtlichen Verhäft-
nr.ssen zu bestimmen (Bundeqerichtsenfschetd = BGE 122 ll
286). Zur Grenzziehung rässf s,bh folgende Fausfiegel festhal-
ten: Je intensiver die Nachfrage nach Parkplätzen rst, desto
enger sind die Grenzen der Gemeinvefträglichkeit zu ziehen.
Die diesbezügliche Zeitspanne reicht nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung je nach den öftlichen Gegebenheiten wn 15
Minuten bis 2 Stunden (BGE 122 ll 286; siehe zum Ganzen
auch Regierungsratsbesch/uss = RRB Nr.601 vom 21. Mätz
2000).

ta) Es steht den Gemeinden frci, ob sie fur die Latemengaragen
oder das temporärc Parkieren ilberhaupt Gebührcn erheben
wollen. Falls jedoch dawn Gebrauch gemacht wird, ist der Ge-
bührenrahmen von der Legislative in einem Reglement fesEu-
legen. Die Gemeinden können diesen im Rahmen des Stras-
senreglementes oder - falls eine umfassndere Regelung an-
gestrebt wird - in einem speziell hiertür zu schaffenden Pafu-
pl ahregl e me nt vorsehen.
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S 40 Verschmutzung, Beschädigung, Ablagerungen, Verkehrsunterbrechung,
Entwässerung

1 Bei Verkehrsanlagen gelten für Verschmutzungen, Beschädigungen, Ablagerungen, Verkehrsunterbre-
chungen und Entwässerungen die Bestimmungen der kantonalen Strassengesetzgebung to) 

.

'Entwässerungsmassnahmen an Strassen und Wegen sind nach der jeweils geltenden Wegleitung des
BUWAL "Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen" auszulegen.

H Beziehung der angrenzenden Grundstücke zu den
Verkehrsflächen

S 41 Stützmauern und Einfriedigungen

1 Bezüglich Stützmauern und Einfriedigungen gelten die Bestimmungen der Raumplanungs- und Bauge-
setzge6ung t5) 

.

'Einfriedigungen entlpng von Verkehrsanlagen sind bewilligungspflichtig to) . Die Bewilligung wird vom
Gemeinderat erteilt 77) 

.

t Türen und Tore von Einfriedigungen und Gebäuden dürfen nur dann gegen die Strasse hin aufgehen,
wenn sie in geöffnetem Zustand nicht in das Strassenprofil hineinragen.

S 42 Gartenanlagen und Vorplätze

1 Das Lichtraumprofil der Verkehrsanlage, die Strassenbeleuchtung und die notwendigen Sichtfelder bei
Strasseneinmündungen und Privateinfahrten dürfen nicht durch Bepflanzungen und Gartenanlagen be-
einträchtigt werden.

' Wird ein zu diesen Vorschriften im Widerspruch stehender Zustand auf Anweisung des Gemeinderates
nicht beseitigt, kann dieser die Beseitigung zu Lasten des Fehlbaren selbst anordnen.

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

'n)g 42 Strac;g 43 SlraG

Das Amt für Umweltschuh und Energie (AUE) berät die Ge-
meinde bei der Wahl der geeigneten Massnahmen und prüfr
die Gesuche zur Strassenentwässerung bei der Versickerung
oder Einleitung in Oberflächengelvässer.

75) 
S 92 RBG; 99 RBG; g 120 Absatz 1 Buchstaben d und e

RBG; $ 92 Absatz 1 Buchstabe c RBV; g 94 Absatz 1 Buchsta-
be f RBV; S 80 EG ZGB; S 8a EG ZGB

'u) Mit dieser Bestimmung nimmt die Gemeinde die ihr gestüEt
auf $ 120 Absatz 1 Buchstabe e RBG eingeräumte Kompetenz
war, Einfriedigungen der Baubewilligungspflicht zu unterstellen.
In materieller Hinsicht gilt für Einfriedigungen (Stütz,mauem,
Abgrabungen und Aufschüftungen) im Bereich von Verkehrs-
flächen S 99 RBG.

77) 
S 92 Absa? 1 Buchstabe c RBV

Lichtraumprofil über Strassenfahrbahn = 4,5 m
Lichtraumprofil über Troftoir/Fussweg = 2,5 m

P r i nz i ps k izz e L i c htra u m profi I

Strassenreg lement Olti ngen

1

Schnitt

Seite 14



S 43 öffentliche Einrichtungen, Ausfahrten, Reklamen

Für das Dulden öffentlicher Einrichtungen auf privaten Pazellen 78) sowie für Ausfahrten 7e) und Rekla-
meeinrichtungen 80) gelten die BestimÄungen der Raumplanungs- und Baugesetz sowie der Strassenge-
setzgebung.

S44 Strassennamen, Gebäudenummern

1 Der Gemeinderat benennt die Strassen, Wege und Plätze.

' Er ist zuständig für die Nummerierung der Hochbauten.

Rechtspflege, Strafetr, Ubergangs- und Schluss-
bestimmungen

S 45 Rechtspflege

ln Bezug auf das Verfahren vor den Gemeindebehörden 81) und das Beschwerdeverfahren 82)gelten die
Bestimmungen der Gemeindegesetzgebung.

S 46 Strafen

Wer vorsätzlich qeqen die Bestimmungen dieses Reglementes verstösst, wird mit einer Busse bis zu
Fr. 5'000.- bestäft"83) .

S47 Übergangsbestimmungen

1 Grundeigentümerbeiträge für beschlossene, noch nicht abgerechnete Bauwerke werden nach der alten
Regelung erhoben.

Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reslement)

t"r 
5 zg brs EG ZGB; $ 56 RBY

'01 5 101 Absa? 2 RBG; 5 17 StraG
*) 

S tOS RBG; siehe Verordnung vom 29. Oktober 1996 i)ber
Reklamen (SGS 481 .12) oder allenfalls kommunales Reklame-
reglement; Verordnung vom 29. Ol<tober 1996 tiber Betriebs-
wegweiser, andere besndere Wegweiser und Hinweissignale
(SGS 481.16); Artikel 95 ff. der (eidgenössrschen) Signalisati
onxorordnungvom 5. September 1979 (SSV).

u'r gg tzt a - 171 p GemG

,'z) 
SS 172 - 176 GemG

u3) 
5 46a GemG
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Kommentar / Hinweise (erläutemder Teil zum Reglement)

S 48 Aufhebung bisherigen Rechts

Durch dieses Reglement werden aufgehoben:

a. Die Bestimmungen im Strassennetzplan, welche mit dem Beschluss Nr. 996 vom 7. April 1970 des
Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft in Rechtskraft erwachsen sind.

S 49 lnkraftseEung

Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

Strassenreglement Oltingen Seite 16



Anhang 1

Tabelle für Ausbaustandard der Strassen und Wege

Ausbaustandard (bezüglich Ausbaumasse (Detailangaben inkl. Licht-
raumprofil) sind die VSS-Normen zu konsultieren)

Ausbaubreite I fussgangersichernde
Fahrbahn bzw. Weq I n|assnahmen

in der Regel einseitiges Trot-
toir oder verkehrsberuhigter
Strassenausbau

Max.4.50 m keine

Mischverkehr

keine

Fussweg bzw. Trottoir (Emp-
fehlung: mind. 1.50 m breit)
oder verkehrsberuhigter
Strassenausbau

Fussweg bzw. Trottoir inner-
halb Baugebiet (Empfehlung:
mind. 1.50 m breit) oder ver-
kehrsberu higter Strassenaus-
bau

Max. 5.50 m

Max. 4.50 m

Variabel, den Verhältnissen
angepasst

ausserhalb Baugebiet Aus-
baubreite variabel, ohne Hart-
belag und möglichst ohne Mo-
torfahrzeugverkehr

Funktion

o Erschliessung der einzelnen Liegenschaften.

o Lokale Netzfunktion bei niedriger Geschwindigkeit.

o Durchleitungsfunktion für hinterliegende Pazellen.

o Erschliessung der einzelnen Liegenschaften bei
n ied riger Geschwind i gkeit, mit wenig Motorfah r-
zeugverkehr und somit hoher Sicherheit für Fuss-
gängerinnen und Fussgänger.

. Lokale Netzfunktion. I

o Erschliessungswege ausserhalb Siedlungsgebiet
bei niedriger Geschwindigkeit, mit wenig Motor-
fahrzeugverkehr

o Lokale Netzfu nktion ausserhal b S ied lu ngsgebiet.

. Verbindungen für Fussgänger, in der Regel inner-
halb der Bauzonen.

o Verbindungen von übergeordneten Wanderweg-
netzen, welche sich weitgehend ausserhalb der
Bauzonen (BZ) befinden (als Verbindung auch in-
nerhalb BZ).

Strassentyp

Erschl iessu n gsstrasse ES

Erschliessungsweg
mit beschränktem Fahrverkehr

EW

Erschliessungsweg
ausserhalb Siedlungsgebiet
(Land-/Forstwirtschaftsweg ; Hof-
erschliessung)

EW

Fussweg /
Fussgängerverbindung

FW

Wanderweg /
Wanderwegverbindung
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Anhang 2

P ri nzi pskizze fü r Beitrags pe ri meterpla n
Grundlage für den Einbezug der beitragspflichtigen Flächen für die Berechnung der Anwänder- und Hinterliegerbeiträge an Stras-
sen, gestützt auf $ 29 des Strassenreglementes.

Logende:

o o Perimetertir beitragspflichtige Flächen

7 Beiragspfl ichtige Flächen

ffia Flächeneinbezu g 1ffi% I iCt%

Paaellengeraen

f
dt
.A36co6q,
6
tt,

€cIo
CD
(D
6
FE

(D
at6
tB

t/,

O

DeFt ürhulagernrqrlriw€l

Flächenein-
ffi

Flächenein-
1M

Flächenein
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Püz.F

Perz D

Flächenein-
50pt
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Beschlüsse

Beschlüsse
Gemeinde

Beschluss des Gemeinderates:

Beschluss der Gemeindeversammlung

Referendumsfrist:

Urnenabstimmung:

13. September 2OO4

16. Dezember2OO4

1 7. Dezemb er 2OO4 - 1 6. Januar 2005 (nicht genutzt)

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeverwalterin:

- Christoph Gerber Delia Sanvito Lüthy

Kanton

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt mit Beschluss Nr. 1256 vom 16. August 2005

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 33 vom 18. August 2005

Der Landschreiber:
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